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P r o t o k o l l 
Nr. 38 

 
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  

vom Dienstag, den 08.02.2011. 
 

Durch Einladung des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vom 25.01.2011, 
veröffentlicht im Usinger Anzeiger vom 04.02.2011, waren die Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung unter Angabe der Stunde und des Ortes der Versammlung sowie 
der Gegenstände der Beschlussfassung auf den 08.02.2011 zur Sitzung in das Bürgerhaus im 
Ortsteil Anspach einberufen worden. 
Die Einladung ging mindestens 5 Tage vor der Sitzung zu. 
 
 
Sitzungsbeginn: 20:10 Uhr 
Sitzungsende: 21:10 Uhr 
 
Anwesend waren:  
 I. Holger Bellino, Vorsitzender  
 
 II. die Vertreter der Stadtverordnetenversammlung: 
 
 1. Andreas Moses      (CDU) 
 2. Uwe Kraft      (CDU) 
 3. Corinna Bosch      (CDU) 
 4. Reinhard Stephan     (CDU) 
 5. Petra Pippinger      (CDU) 
 6. Ulrike Bolz      (CDU) 
 7. Heinz Buhlmann     (CDU) 
 8. Reinhard Gemander     (CDU) 
 9. Wolfgang Allhenn     (CDU) 
 10. Achim Schnabel     (CDU) 
 11. Heidrun Horscht     (CDU) 
 12. Dieter Susemichel     (CDU) 
 13. Günther Lurz      (CDU) 
 14. Gerhard Hauk      (CDU) 
 15.  Dr. Rainer Schulze Johann    (CDU) 
 16. Günther Faulstich     (CDU) 
 17. Herbert Schütz      (CDU) 
 18. Rolf Schöffner      (SPD) 
 19  Sabine Leon      (SPD) 
 20. Bärbel Sturm      (SPD) 
 21. William Eyres      (SPD) 
 22. Sandra Zunke      (SPD) 
 23. Heike Seifert      (SPD) 
 24. Erich Jäger      (SPD) 
 25. Erhard Kettenbeil     (SPD) 
 26. Werner Hollenbach     (SPD) 
 27. Rainer Henrici      (SPD) 
 28. Jutta Bruns      (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 29. Gudula Bohusch     (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 30. Cornelia Scheer     (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 31. Rudolf Kretzschmar     (FDP) 
 32. Hans Jürgen Schubert     (FDP) *) 
 33.  Karin Birk-Lemper     (FWG-UBN) 
 34. Manfred Klein      (FWG-UBN) 
 35. Claudia Bröse      (FWG-UBN) 
 
*) ab Punkt 3.2 der Tagesordnung 
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 III. vom Magistrat 
 
 1. Klaus Hoffmann, Bürgermeister 
 2. Winfried Hartmann     
 3. Jürgen Strempel     (CDU) 
 4. Luise Drescher-Barthel     (CDU) 
 5. Werner Götz      (SPD) 
 6. Hans Bruns      (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 7. Klaus Becker      (FDP) 
 
 IV. von der Verwaltung 
 
  
 
 V. vom Entwicklungsträger 
 
  - 
 
 VI. Protokollführer 
 
  Dietmar Mohr 
 
 
B. Es fehlten 
 
 I. die Vertreter der Stadtverordnetenversammlung 
 
 1. Enno Pflug      (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 II. vom Magistrat 
 
 1. Ralf Peter Nelles     (CDU) 
 2. Günter Siats      (SPD) 
 3. Norbert Galle      (FWG-UBN) 
 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung führt Bürgermeister Klaus Hoffmann aus, dass der 
Magistrat die Vorlage Nr.: 287/2010 zurückziehe. Der Tagesordnungspunkt 3.1 sei demzufolge 
von der Tagesordnung zu nehmen. Sodann wird die Tagesordnung wie folgt erledigt: 
 

1. Genehmigung der Verhandlungsniederschrift Nr. X/37/2010 über die Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2010 
 
Die Verhandlungsniederschrift Nr.: X/37/2010 über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
17.12.2010 wird zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

Beratungsergebnis: 33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en) 

2. Punkte ohne Aussprache 



- - 3 - - 

3. Punkte mit Aussprache 

3.1 Bebauungsplanverfahren „Gartengebiet Haintriesch", Gemarkung Rod am Berg  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: 287/2010 
 
Die Vorlage zu diesem Beratungsgegenstand wurde zu Beginn der Tagesordnung vom Magistrat 
zurückgezogen. Eine Beratung und Beschlussfassung findet nicht statt. 

3.2 Nachträgliche Errichtung einer Zaunanlage auf dem Grundstück Gemarkung Westerfeld 
Flur 4 Flurstück 377, Bolzplatz Michelbacher Straße 
Vorlage: 13/2011 
 
Stellungnahme des Kultur- und Sozialausschusses 
Für den Kultur- und Sozialausschuss führt Stadtverordnete Gudula Bohusch aus, dass der Ausschuss 
empfehle dem Beschlussvorschlag mit der Maßgabe zuzustimmen, dass sichergestellt werden müsse, dass 
die Kläger die Bedingungen und Auflagen des Mediationsverfahrens ebenfalls zu erfüllen haben. 
 
Stellungnahme des Haupt- und Finanzausschusses  
Für den Haupt- und Finanzausschuss schließt sich Stadtverordnete Ulrike Bolz dem Votum des KSA an. 
Dieser Beschluss sei im Übrigen auch mit der Beschlussfassung im Bau-, Planungs- und 
Wirtschaftsausschuss identisch. 
 
Stellungnahme der Fraktionen 
a) SPD-Fraktion 
 Für die SPD-Fraktion bittet Stadtverordnete Heike Seifert um Auskunft, ob der Bürgermeister wie in der 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses angekündigt, ein weiteres Gespräch mit der Klägerseite 
geführt habe und ob es Lösungsmöglichkeiten gebe. Darüber hinaus habe der Bürgermeister in der 
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses davon gesprochen, dass es bei Nichtannahme des 
Mediationsverfahrens das Risiko gebe, dass der Bolzplatz geschlossen werden müsse. In der folgenden 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde die Aussage gemacht, dass es dann zu einer 
eingeschränkten Nutzung kommen könne. Hier interessiere ihre Fraktion der aktuelle Sachstand. 

 
Bürgermeister Klaus Hoffman führt aus, dass er mit der Klägerseite im Gespräch sei. Hierbei gehe es 
darum, ob auf den Zaun verzichtet werden könne. Bereitschaft diesbezüglich bestehe durchaus. Bezüglich 
der Nutzung gebe es die Auflage die Nutzungszeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr einzuhalten. Könne man 
diese Zeiten nicht einhalten, so drohe unter Umständen die Schließung des Platzes. Zunächst gehe es 
darum, das Mediationsverfahren zu verlängern. Wichtig sei es, zunächst die vorgesehene 
Beschlussfassung als Vorratsbeschluss vorzunehmen. 

 
b) Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN führt Stadtverordnete Gudula Bohusch aus, dass ihre Fraktion 
gegen einen Zaun sei. Außerdem habe sie mit Anwohnern, Kindern und Jugendlichen im Stadtteil 
Westerfeld gesprochen. Diese hätten eine Unterschriftenaktion gestartet. Als Ergebnis werde festgehalten, 
dass die Kinder und Jugendlichen nicht eingesperrt werden wollen und eine friedliche Lösung mit den 
Anwohnern wünschen. Sodann übergibt sie Bürgermeister Klaus Hoffmann die Unterschriftenliste. 

 
c) FWG-UBN-Fraktion 

Für die FWG-UBN-Fraktion erklärt Stadtverordnete Karin Birk-Lemper, dass zum einen die Rechte der 
Nutzer aber auch die Rechte der Anwohner zu wahren seien. Ihre Fraktion wolle auch nicht unbedingt 
einen Zaun. Es sei jedoch notwendig, den Vorratsbeschluss zu fassen.  

 
d) CDU-Fraktion 

Für die CDU-Fraktion stellt Stadtverordnete Corinna Bosch fest, dass es im vorliegenden Fall um den 
missbräuchlichen Gebrauch des Bolzplatzes gehe. Dieser müsse ausgeschlossen werden. Den Vorgaben 
des Mediationsverfahrens müsse zunächst zugestimmt werden. 

 
e) FDP-Fraktion 

Für die FDP-Fraktion gibt Stadtverordneter Rudolf Kretschmar zu bedenken, dass wenn heute kein 
Beschluss gefasst werde, man gegen das Mediationsverfahren verstoße. Bei einer Ablehnung schlage 
man die Tür für weitere Verhandlungen zu. Seine Fraktion werde der Vorlage als Vorratsbeschluss 
zustimmen. 

 
Aussprache 
Für die SPD-Fraktion erklärt Stadtverordnete Heike Seifert, dass bei einer vorschlagsgemäßen 
Beschlussfassung dies auch auf andere Spiel- und Bolzplätze Auswirkungen habe. Der Beschluss ziele gegen 
das Allgemeinwohl. Ihre Fraktion werde deshalb nicht zustimmen. 
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Stadtverordnetenvorsteher Holger Bellino bittet einen Vorratsbeschluss zu fassen um die Verpflichtungen aus 
dem Mediationsverfahren einzuhalten und so weitere Verhandlungen möglich zu machen. Positiv anzumerken 
sei, dass durch das Engagement von Mitgliedern des Parlamentes und die Aktivitäten in den Ausschüssen 
sich ein Nach- und Umdenken entwickelt habe, was letztendlich zu einem positiven Ergebnis führen könne. 
Der zu fassende Beschluss sollte demzufolge auch als Vorratsbeschluss verstanden werden. Abschließend 
stellt Stadtverordnete Jutta Bruns fest, dass durch die Diskussion in den Ausschüssen sich schon einiges 
bewegt habe.  

Beschluss: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  
 
1. den Bolzplatz auf dem Grundstück Gemarkung Westerfeld, Flur 4 Flurstück 377, Michelbacher Straße, 

mit einem 3,50 hohen Stabgitterzaun einzufrieden; 
 
2. die Einhaltung der gestatteten Nutzungszeiten 08:00 – 20:00 Uhr über einen Schließdienst 

sicherzustellen; 
 
3. die Finanzierung der Maßnahme zur Einhaltung der im Mediationsverfahren vereinbarten Mitteilungsfrist 

(10.02.2011) ist im Vorgriff auf die im Haushalt 2011 veranschlagten Mittel bei der Investitionsnummer 
I096505 - Bolzplatz Michelbacher Straße - vorzunehmen. 

 
4. sicherzustellen, dass die Bedingungen/Auflagen des Mediationsverfahrens durch die Kläger erfüllt 

werden. 

Beratungsergebnis: 23 Ja-Stimme(n), 12 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 

3.3 Neues Rathaus Neu-Anspach 
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
Vorlage: 2/2011 
 
Stellungnahme des Bau-, Planungs- und Wirtschaftsausschusses 
Für den Bau-, Planungs- und Wirtschaftsausschuss führt Stadtverordneter Heinz Buhlmann aus, dass der 
Ausschuss empfohlen habe, den Spiegelstrich, bei dem es um die Raumakustik ging zu streichen. 
 
Stellungnahme des Haupt- und Finanzausschusses  
Für den Haupt- und Finanzausschuss erklärt Stadtverordnete Ulrike Bolz, dass der Ausschuss vorschlage den 
im BPWA gestrichenen Spiegelstrich, bei dem es um die Raumakustik ging wieder eingefügt und ergänzt habe 
„wenn erforderlich“. 
 
Stellungnahme der Fraktionen 
a) FWG-UBN-Fraktion 

Stadtverordnete Karin Birk-Lemper bittet für ihre Fraktion um Auskunft, ob Rauchmelder eingebaut 
werden. Bürgermeister Klaus Hoffmann führt aus, dass das Brandschutzamt in die Planungen einbezogen 
sei. Er gehe davon aus, dass Rauchmelder eingebaut werden. 

 
b) Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 Für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet Stadtverordnete Jutta Bruns um Auskunft bezüglich der 

Detailplanungen. Wann werden diese Entscheidungen getroffen. Bürgermeister Klaus Hoffmann führt aus, 
dass er diese Frage mit der Fachabteilung klären werde. Er werde entsprechend berichten. 

 
c) SPD-Fraktion 
 Für die SPD-Fraktion beantragt Stadtverordnete Heike Seifert, dass unter Punkt 3 einzusetzen sei, dass 

als Alternativposten zur Betonsteinfassade ein Wärmedämmverbundsystem mit ausgeschrieben werden 
solle. Weiter beantrage sie die Obergrenze für die Gesamtkosten mit 5,8 Mio. Euro festzuschreiben. 
Abschließend beantrage sie über die Punkte einzeln abzustimmen. 

 
d) CDU-Fraktion 
 Für die CDU-Fraktion gibt Stadtverordneter Uwe Kraft die Stellungnahme ab. Er führt aus, dass es 

zunächst darum gehe, einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Im Rahmen der Detailplanungen seien die 
Ausschreibungsmodalitäten zu besprechen. 

 
e) FDP-Fraktion 
 Für die FDP-Fraktion erklärt Stadtverordneter Rudolf Kretzschmar dass mit der Ausführungsplanung auch 

die genaueren Baukosten vorliegen. Heute eine Obergrenze festzulegen sei nicht möglich. Nach seinem 
Eindruck der Architekten werde hier kostenbewußt vorgegangen. Sodann beantrage er für die FDP-
Fraktion: „3. dass die Ausführungsplanung mit aktualisierter Kostenberechnung dem Bau-, Planungs- und 
Wirtschaftsausschuss, dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung vor einer 
weiteren Beauftragung des Architekturbüros zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen ist. 
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Beschlüsse: 

a) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
1. der Entwurfsplanung des Projektes Neubau Rathaus mit folgenden Ergänzungen/Änderungen zu 

zustimmen; 
 
- Abweichung von DIN 18195 im Bereich der Eingangstüren um ein barrierefreies Gebäude (1,5 cm 

Schwelle) nach DIN 18040-1 errichten zu können; 
 
- Verzicht einer behindertengerechten Anordnung von Tür-/Fenstergriffen und Lichtschaltern; 
 
- Herstellung der Gewerbefläche (Cafè) bis zum veredelten Ausbaustandard; 
 
- Raumakustik in den Büros soll über die kostengünstigere Variante Deckensegel, wenn erforderlich, 

gelöst werden.  

Beratungsergebnis: 36 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

b) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

2. das Architekturbüro Drei Architekten, Prof. Haag, Hafner, Strohecker – Stuttgart, mit der Erarbeitung 
der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu beauftragen und die baufachliche Prüfung zu 
beantragen. 

Beratungsergebnis: 36 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
c) Die Stadtverordnetenversammlung lehnt einen Antrag der SPD-Fraktion ab, wonach als Alternativposten 

zur Betonsteinfassade ein Wärmedämmverbundsystem mit ausgeschrieben werden solle.  

Beratungsergebnis: 23 Ja-Stimme(n), 13 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
d) Die Stadtverordnetenversammlung lehnt einen Antrag der SPD-Fraktion ab, wonach die Obergrenze für 

die Gesamtkosten mit 5,8 Mio. Euro festzuschreiben sind. 

Beratungsergebnis: 24 Ja-Stimme(n), 12 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
e) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgenden Antrag der FDP-Fraktion: 
 

3. dass die Ausführungsplanung mit aktualisierter Kostenberechnung dem Bau-, Planungs- und 
Wirtschaftsausschuss, dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung vor 
einer weiteren Beauftragung des Architekturbüros zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen ist. 

Beratungsergebnis: 36 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

3.4 Treuhändervertrag mit der Nassauischen Heimstätte 
Honoraranpassung für 2011 
Vorlage: 5/2011 
 
Wegen eines möglichen Widerstreites der Interessen ist Stadtverordneter Günther Lurz für die Dauer der 
Beratung und Beschlussfassung im Sitzungsraum nicht anwesend. 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, wobei Stadtverordneter Günther Lurz wegen eines möglichen Widerstreites der 
Interessen im Sitzungsraum nicht anwesend ist, der Honoraranpassung der Nassauischen Heimstätte zu 
entsprechen und die Tagewerkpauschale bzw. die Stundensätze für 2011 wie folgt festzulegen: 
 

 2011 
Projektleiter pro Tagewerk 778,15 € 
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Mitarbeiter/in und Planer pro Stunde 76,14 € 
Technische/r Zeichner/in pro Stunde 51,43 € 
Kaufm. Mitarbeiter/in pro Stunde  69,82 € 

 

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

4. Mitteilungen des Magistrats  
Vorlage: 17/2011 
 
1. Vom 31. Januar bis 14. Februar findet im Bürgerhaus eine Passivhaus-Wanderausstellung 

statt. Der Leistungsbereich Bauen, Wohnen und Umwelt hat einen Vermerk angefertigt, der 
diesen Mitteilungen beigefügt ist. 

 
2. Weiter liegt diesen Mitteilungen eine Übersicht der Gesamtumsätze der abgeschlossenen 

Kaufverträge (einschließlich Gebäudewerte) ab 1995 sowie eine Übersicht abgeschlossener 
Kaufverträge ab 1990 (im und außerhalb des Entwicklungsbereiches) bei. 

 
3. Die landesweite Informationskampagne „Richtig heizen mit Holz“ informiert in den 

hessischen Landkreisen über die gesetzliche Neuregelung für den Betrieb von 
holzbefeuerten Kaminöfen und Holzzentralheizungen. Darüber hinaus werden Tipps für den 
kostengünstigen Betrieb von Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, wie 
Kachelöfen oder Heizkamine, und holzbefeuerte Zentralheizungen ab vier Kilowatt 
Feuerungswärmeleistung sowie den richtigen Umgang mit Holzbrennstoffen gegeben. Am 
Mittwoch, den 16. Februar 2011 findet in Neu-Anspach, Bürgerhaus, Klubraum I, Gustav-
Heinemann-Straße 3, 61267 Neu-Anspach, ebenfalls ein Infoabend statt. Beginn ist 19.00 
Uhr. Die beiden Referenten Jens Thomsen vom Hessischen Forstamt Weilrod und 
Bezirksschornsteinfegermeister Rolf Schmidt aus Neu-Anspach vermitteln anschaulich 
Theorie und Praxis und stehen für Fragen zur Verfügung. Ansprechpartner ist der 
Forstenergieberater Jens Thomsen, Hessisches Forstamt Weilrod, Tel: 06083 / 913238. 
Weitere Infos unter: www.hero-hessen.de und www.hessen-forst.de. 

5. Anfragen und Anregungen 
 
Anfragen von Fraktionen liegen keine vor. 

6. Sonstige Anfragen und Anregungen 
 
6.1 Andreas Moses 

Für seine Bemühungen im Zusammenhang mit der Behebung der Probleme an der Adolf-
Reichwein-Schule werde dem Bürgermeister Dank ausgesprochen. Mittlerweile konnte der 
Presse auch entnommen werden, dass der Bürgermeisterkandidat der SPD hier tätig 
gewesen sein soll. In interessiere es, ob dem Magistrat solche Aktivitäten bekannt seien. Dies 
wird von Bürgermeister Klaus Hoffmann verneint. 

 
 
6.2 Heike Seifert 

Beim Straßenbau der L 3270 zwischen Usingen und Westerfeld ruhen derzeit die Arbeiten. In 
diesem Zusammenhang wird um Auskunft gebeten, zu welchen Zeitpunkt mit der Fortsetzung 
der Arbeiten zu rechnen sei. 

 
Bürgermeister Klaus Hoffmann führt hierzu aus, dass es sich um keine Baumaßnahme der 
Stadt handele, hier sei das ASV gefragt. Der Stadt liegen keine Erkenntnisse vor. Von 
verschiedenen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung wird zum Ausdruck gebracht, 
dass heute mit der Baumaßnahme fortgefahren wurde. 

 

Hiermit ist die Tagesordnung erledigt. Der Vorsitzende, Stadtverordnetenvorsteher Holger 
Bellino, schließt die Sitzung um 21.10 Uhr. 
 
Der Vorsitzende:       Der Protokollführer: 
          



Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat  

 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Feldmann/Ph 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 23.11.2010  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage X/287/2010 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 11.01.2011  

Tourismus-, Umwelt-, Land- u. Forstwirt-

schaftsausschuss 

24.01.2011  

Bau-, Planungs- und Wirtschaftsaus-

schuss 

27.01.2011  

Stadtverordnetenversammlung 08.02.2011  

 
Bebauungsplanverfahren „Gartengebiet Haintriesch", Gemarkung Rod am Berg  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Sachdarstellung: 

Die Untere Naturschutzbehörde hat im September 2008 darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer Ortsbe-
sichtigung im Außenbereich von Rod am Berg am nordöstlichen Ortsrand hinter der Wohnbebauung Nach 
der Struth mehrere Gartenhäuschen und Einfriedigungen aufgenommen wurden und nach herrschender 
Rechtslage die Naturschutzbehörde gezwungen ist, gegen diese illegal errichteten baulichen Anlagen vor-
zugehen. Um eine Legalisierung vornehmen zu können, hat die Stadt die Ausweisung der Fläche im Regio-
nalen Flächennutzungsplan angemeldet, um zu einem späteren Zeitpunkt dann einen Bebauungsplan entwi-
ckeln zu können. 
 
Einige der betroffenen Grundstückseigentümer haben inzwischen mitgeteilt, dass sie an einer Legalisierung 
des Gebietes interessiert sind, dies jedoch nicht unter der von der Verwaltung genannten Voraussetzung der 
Kostenübernahme.  
 
Zur Historie der Gartengrundstücke wurde darauf hingewiesen, dass die Gartenparzellen 69, 70, 71, 73/2, 
73/3 und 73/4 nicht erst in jüngerer Vergangenheit entstanden sind, sondern bereits im Zuge der Umlegung 
im Jahre 1957. Damals sei durch die Umlegungsbehörde im Auftrag der damals noch selbständigen Ge-
meinde Rod am Berg ein Wertausgleich in einer vielfachen Größe abgezogen worden und im Grundbuch die 
Grundstücke mit Gartenland klassifiziert worden. Da die damalige Gemeinde Rod am Berg eine planungs-
rechtliche Absicherung versäumt hat, sei eine Kostenübernahme für die genannten Grundstücke nicht ge-
rechtfertigt. Lediglich für die Hütten auf der Grundstücks-Teilfläche Flurstück 73/1 sei eine anteilige Kosten-
übernahme gerechtfertigt, da diese in jüngerer Zeit entstanden sind.  
 
Die Verwaltung hat daraufhin im Staatsarchiv recherchieren lassen. Das Amt für Bodenmanagement (AfB) 
hat mitgeteilt, dass aus dem Flurbereinigungsplan nicht zu ersehen ist, dass die betreffenden Grundstücke 
eine Bewertung als Gartenland erhalten haben. Der Nachweis der neuen Grundstücke weist die Grundstü-
cke als Acker mit Bodengüteklasse 3 aus. Die von den Eigentümern dargelegte Ausweisung als Grabland ist 
nicht aufgeführt, somit ergeben sich auch keine Hinweise für die Aussage, dass für die betreffenden 
Grundstücke ein erhöhter Wert zugrunde gelegen hat. 
 



Aufgrund des Gesetzes zur Ergänzung des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 4. April 1990 hatten Ge-
meinden als Träger der Bauleitplanung die Möglichkeit zur Legalisierung von Bauten im Außenbereich dort 
wo es die örtlichen Verhältnisse zugelassen haben und eine gewisse Anhäufung vorhanden war. Deshalb 
wurden zum Schutz der vorhandenen illegalen Kleinbauten im Außenbereich 1992 Bestandsaufnahmen in 
den Bereichen Johanniswiesen und Bornwies in Anspach und Hinter den Zäunen und Im großen Grund in 
Westerfeld getätigt, die dann Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen waren. Die Kosten für 
diese Verfahren hatte damals die Gemeinde Neu-Anspach getragen. 
 
Nach dieser Legalisierungsaktion wurde dann in 2007 auf Antrag von Grundstückseigentümern der Bebau-
ungsplan für das Gartengebiet Auf der Linde in Westerfeld – allerdings auf Kosten der Antragssteller – auf-
gestellt.  
 
Aus Gleichbehandlungsgründen sieht die Verwaltung heute keine Möglichkeit zur Kostenübernahme in dem 
nun anstehenden Verfahren. Es ist von Verfahrenskosten von ca 6.000 € auszugehen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, für die Ausweisung eines Gartengebietes „Haintriesch“ auf den Grundstücken Gemar-
kung Rod am Berg Flur 2 Flurstücke 69, 70, 71,72, 73/2, 73/3, 73/4 und einer Teilfläche des Flurstücks 73/1 
auf Kosten der Antragsteller ein Bebauungsplan-Aufstellungsverfahren nach § 2 Abs. 1 BauGB einzuleiten. 
 
 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
Übersichtsplan 
Bestandsaufnahme HTK 



Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat  

 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Filip/Ph 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 19.01.2011  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage X/13/2011 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 25.01.2011 Umlaufbeschluss 

Kultur- und Sozialausschuss 26.01.2011  

Bau-, Planungs- und 

Wirtschaftsausschuss 

27.01.2011  

Haupt- und Finanzausschuss 31.01.2011  

Stadtverordnetenversammlung 08.02.2011  

 
Nachträgliche Errichtung einer Zaunanlage auf dem Grundstück Gemarkung Westerfeld Flur 4 
Flurstück 377, Bolzplatz Michelbacher Straße 
 
Sachdarstellung: 

Auf dem Grundstück Gemarkung Westerfeld Flur 4 Flurstück 377, Michelbacher Straße, wurde im Herbst 
2009 ein Bolzplatz errichtet. Das Grundstück befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans „Michelbacher Straße-Süd“ und ist als „öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung 
„Spiel- und Bolzplatz“, festgesetzt. Die Nutzung wurde ausschließlich für Kinder und Jugendliche 
ausgewiesen und ist täglich auf 08:00 bis 20:00 Uhr beschränkt. 
 
Seit der Inbetriebnahme des Bolzplatzes im Frühjahr 2010 haben sich immer wieder Anlieger aus der 
Michelbacher Straße bei der Stadtverwaltung über Lärmbelästigungen bzw. einer regelmäßigen Nutzung des 
Bolzplatzes außerhalb der gestatteten Zeiten beschwert. Selbiges gilt für die Nutzung der Anlage durch 
unbefugte Personen (Erwachsene). 
 
Da mit den Anliegern vorab keine rasche und einvernehmliche Lösung dieses Konflikts erzielt werden 
konnte, haben diese beim Verwaltungsgericht Frankfurt im Juni 2010 Klage gegen die Stadt Neu-Anspach 
erhoben. Beklagt wurde zum einen, dass die Stadt als Betreiber der Anlage dazu verpflichtet wird, die 
Einhaltung der Nutzungszeiten dauerhaft sicher zu stellen und zum anderen, dass die Anlage keinen 
Bolzplatz, sondern ein Multifunktionsfeld darstelle und somit gegen das Baurecht verstoße. 
 
Nachdem die Stadt Neu-Anspach die Klage beim Verwaltungsgericht als unbegründet und daher als 
abzuweisen erwidert hat, haben sich Kläger und Beklagte im Zuge des weiteren Verfahrens darauf geeinigt, 
zu einer nichtstreitigen Lösung mittels eines gerichtsinternen Mediationsverfahrens zu gelangen. Ferner 
wurde auf Antrag der Beteiligten ein Ruhen des Verwaltungsstreitverfahrens angeordnet. 
 
Gemäß der aus der Mediation resultierenden Zwischenvereinbarung vom 01.12.2010 soll zur Beilegung des 
Rechtsstreites ein Stabgitterzaun von mindestens 2 Meter Höhe um den Bolzplatz errichtet werden, um 
somit die Einhaltung der gesetzlichen Öffnungszeiten von 08:00 bis 20:00 zu gewährleisten. Gegegenenfalls 
erfolgt die Sicherstellung der Nutzung über einen Schließdienst. 
 
Weiterhin wurde vereinbart, dass die Bauaufsichtsbehörde die Genehmigungsfähigkeit der geplanten 
Zaunanlage prüft und die Kläger mit den Nachbarn (Flurstücke 373, 374/1, 374/2, 374/3) klären, ob sie mit 



der geplanten Zaunanlage einverstanden sind. Gleichzeitig sollen Kläger und Nachbarn eine Erklärung 
abgeben, dass sie sich zukünftig nicht mehr gegen den Bolzplatz wenden werden. 
 
Die Ergebnisse der Bemühungen sind wechselseitig bis zum 10.02.2011 mitzuteilen, da sonst eine 
Wiedereinsetzung des Verwaltungsstreitverfahrens erfolgt. 
 
Eine Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der geplanten Zaunanlage durch den Kreis ist bereits erfolgt. 
Demnach ist eine Einzäunung bis zu 2 Meter Höhe bauaufsichtlich genehmigungsfrei, bedarf jedoch einer 
Befreiung gemäß § 31 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sind Zäune nur als Drahtgeflecht oder Holzlatten mit einem Mindestbodenabstand von 
0,15 m ohne Mauer- und Betonsockeln zulässig.   
 
Bei einer Höhe von über 2 Metern ist ein Bauantrag gemäß § 57 HBO mit Befreiungsantrag bei der 
Bauaufsicht einzureichen.  
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine Zaunhöhe von 2 m nicht ausreichend hoch ist, da diese Höhe 
leicht zu überwinden sein wird. Sie schlägt deshalb eine Zaunhöhe von 3,50 m vor. Der Kostenaufwand für 
einen Stabgitterzaun in dieser Höhe mit einer Toranlage für die Anlagenunterhaltung wird auf 30.000 € 
geschätzt. 
 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch die im Haushalt 2011 veranschlagten Mittel bei der 
Investitionsnummer I096505 - Bolzplatz Michelbacher Straße. Da im Rahmen des Mediationsverfahrens die 
Durchführbarkeit des Vorhabens den Beteiligten spätestens bis zum 10.02.2011 mitgeteilt werden muss, ist 
hier ein Vorgriff auf die Mittelbereitstellung im Haushalt 2011 erforderlich.  
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen,  
 
1. den Bolzplatz auf dem Grundstück Gemarkung Westerfeld, Flur 4 Flurstück 377, Michelbacher Straße, 

mit einem 3,50 hohen Stabgitterzaun einzufrieden; 
 
2. die Einhaltung der gestatteten Nutzungszeiten 08:00 – 20:00 Uhr über einen Schließdienst 

sicherzustellen; 
 
3. die Finanzierung der Maßnahme zur Einhaltung der im Mediationsverfahren vereinbarten Mitteilungsfrist 

(10.02.2011) ist im Vorgriff auf die im Haushalt 2011 veranschlagten Mittel bei der Investitionsnummer 
I096505 - Bolzplatz Michelbacher Straße - vorzunehmen. 

 
 
 

 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 
 
Haushaltsrechtlich geprüft: 



Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat  

 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Feldmann/Ph 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 04.01.2011  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage X/2/2011 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 18.01.2011  

Magistrat 27.01.2011  

Bau-, Planungs- und 

Wirtschaftsausschuss 

27.01.2011  

Haupt- und Finanzausschuss 31.01.2011  

Stadtverordnetenversammlung 08.02.2011  

 
Neues Rathaus Neu-Anspach 
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
 
Sachdarstellung: 

Nach der Grundsatzbeschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2010 zur Umsetzung 
des Projektes Neues Rathaus Neu-Anspach auf der Grundlage des Planvorentwurfes des 1. Preisträgers, 
Drei Architekten, wurde die planungsrechtliche Voraussetzung mit der Änderung des Bebauungsplanes 
Grundpfad, 8. Änderung, betrieben. 
 
Parallel wurde unter Beachtung der beschlossenen Änderungen/Maßgaben  
 
- Verzicht einer Gewerbefläche im Erdgeschoss zugunsten Standesamt/Trauzimmer im Bauabschnitt 2 
- Einplanung weiterer 5 Garagen auf dem Grundstück Flur 18 Flurstück 27 oder Festplatz 
- Ausweisung weiterer Stellplätze auf den Grundstücken Flur 18 Flurstücke 16/1, 27 und/oder Festplatz 
- Abrückung des Baukörpers des 1. Bauabschnittes vom Gehweg 
- Sicherstellung eines Energie-Mindeststandards von EnEV 2009 – 35 % 
- Prüfung anderer regenerativer Energie-/Wärmeversorgungen 
 
die Entwurfsplanung bearbeitet. Vertreter des Architekturbüros und des Ingenieurbüros für die Fachplanung 
Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS) und Thermische Bauphysik werden den Entwurf in der Sitzung des BPWA 
vorstellen und für Rückfragen zur Verfügung stehen. 
 
Die Flächenzuordnung ist mit den Mitarbeitern der Leistungsbereiche und dem Personalrat besprochen 
worden. Die offenen Punkte / Fragen gemäß Anlage 6 vom Personalrat wurden am 11.01.2010 in einem 
Gespräch zwischen dem Personalratsvorsitzender Herr Präger und Herrn Wolf allumfassend beantwortet 
und geklärt. Eine Abstimmung mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst ist für den 18.01.2011 terminiert.  
 
 
1.  Vorstellung der Entwurfsplanung 
 
 Im Bauabschnitt 1 sollen im Untergeschoss der Leistungsbereich Technische Dienste und Landschaft, 

die Druckerei mit Lager und die Räume für Technikzentrale inklusive für Lagerung der Pellets 
untergebracht werden. Im Erdgeschoss ist dann der Leistungsbereich Bauen, Wohnen und Umwelt und 



das Standesamt mit Trauzimmer angeordnet. Im 1. Obergeschoss der Bereich des Bürgermeisters mit 
Sitzungszimmer und der Leistungsbereich Ver- und Entsorgung. Im Zuge der Planbearbeitung hat sich 
herausgestellt, dass es wesentlich günstiger ist, das Bürgerbüro mit Wartebereich in den Bauabschnitt 2 
in die Nähe des Haupttreppenhauses mit Aufzug zu verlegen. Das Trauzimmer ist jetzt im Bauabschnitt 
1 mit der Möglichkeit des Außenzuganges zum Rathausvorplatz angeordnet.  

 
 Im 2. Bauabschnitt, der 1 m vom Gehweg abgerückt ist, werden im Untergeschoss die Zentralregistratur, 

das historische Archiv und 3 Garagen angeordnet sein. Im Erdgeschoss die Gewerbefläche (Café) und 
der Leistungsbereich Bürgerservice. Im 1. Obergeschoss die Leistungsbereiche Zentrale Dienste und 
Sicherheit und Ordnung. Im 2. Obergeschoss der Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur und Räume 
für Personalrat, Schiedsamt/Ausländerbeirat und das Ortsgericht. Im 2. Bauabschnitt befindet sich dann 
auch das Haupttreppenhaus mit dem Aufzug. 

 
 Die Bürogrößen liegen bei den Einzelbüros bei ca. 15 m², Doppelbüros ca. 18,50 m², Bereichsleitung ca. 

20,00 m². Besucher/Behinderten-WC sind im UG und im 1. OG im 1. BA vorgesehen. 
 

Zur Erfüllung der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen in öffentlichen Gebäuden) sollen mit Rücksicht auf 
die Rollstuhlbefahrbarkeit untere Türanschläge und –schwellen in Ein- bzw. Ausgangsbereichen 
grundsätzlich vermieden werden. Soweit technisch unbedingt erforderlich, dürfen Schwellen nicht höher 
als 2 cm sein. Daneben gibt es auch die DIN 18195 (Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser) zu 
beachten. Danach dürfen in Ausnahmefällen die Anschlusshöhe der Abdichtung im Bereich von Türen 
verringert werden, wenn zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich gewährleistet ist. 
Dies kann durch eine Fassadenrinne gewährleistet werden. Im Hinblick auf die Barrierefreiheit ist eine 
Befreiung von der DIN 18195 erforderlich.  

 
Der Hauptzugang, über Windfang, Foyer zum Bürgerbüro hin wird behindertengerecht mit el. 
Türantrieben ausgestattet. 

 
Da der Benutzerkreis ohne Rollstuhlfahrer größer ist, wird vorgeschlagen, auf die behindertengerechte 
Anordnung von Tür- und Fenstergriffen, Lichtschalter etc. zu verzichten. Das Aufzugsbedienfeld 
hingegen wird behindertengerecht ausgeführt. 

 
Das Café soll bis zu der Schnittstelle „veredelter Ausbaustandard“ (verputzte Wandflächen, Estrich, 
Fußbodenheizung, Anschlüsse, Toiletten, jedoch nicht gefliest, ohne Küchenausstattung, Lüftung über 
Fassade) gebaut werden.  

 
Die Anordnung der für das Rathaus inklusive gewerbliche Fläche (Cafè) erforderlichen 46 Stellplätze 
sollen 26 Stellplätze im Hof und Vorplatz (behindertengerechter Stellplatz), 3 Garagen im Bauabschnitt 2 
(Untergeschoss), 5 Garagen und 6 Stellplätze auf dem ehemaligen Gartengrundstück Flurstück 27 am 
Grundweg mit Zufahrt über den Festplatz und 6 Stellplätze im Anschluss an das Gartengrundstück auf 
dem Festplatz nachgewiesen werden.  

 
Untersucht wurde bereits durch Schallschutzsimulationen die zu erwartende Raumakustik. 
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass ohne raumakustisch wirksame Maßnahmen die Soll-
Nachhallzeiten nach DIN 18041 nicht eingehalten werden können. Mit Umsetzung von raumakustischen 
Maßnahmen kann eine deutliche Verbesserung bzw. Einhaltung der Vorgaben/Empfehlungen erreicht 
werden. Im Bürgerbüro ist neben einer Wandverkleidung sowie Stellwände und eine teilweise 
abgehängte Akustikdecke erforderlich. Im Trauzimmer reicht eine Akustikwandverkleidung. Im 
Sitzungszimmer ist neben einer teilweise abgehängten Akustikdecke eine Wandverkleidung vorgesehen.  

 
Abgewogen werden müssen die Maßnahmen in den einzelnen Büros. Auch dort ist aufgrund der doch 
stark abweichenden Soll/Ist-Werte eine zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Raumakustik zu 
empfehlen. Dies kann entweder über ein Deckensegel  über ca. 2/3 der Grundfläche der Räume oder 
eine ähnlich große Akustikwandverkleidung erfolgen. Die Lösung über Deckensegel wird einen 
Kostenfaktor von ca. 60.000 € verursachen. Erheblich teurer wäre die Lösung über Wandverkleidungen 
(ca. 173.000 €). 

 
Eine automatische Be- und Entlüftungsanlage des Rathauses wird nicht benötigt. Die Fensterelemente 
in den Büroräumen werden wie folgt ausgeführt:  
Regelfenster: 
3-teilig, ca. 1,40x2,92m, Öffnungsflügel mit Dreh-Kipp-Beschlag, Festverglasung mit Riegel bis auf ca. 
90cm Höhe, sowie einem schmalen, geschlossener Öffnungsflügel (nur Drehbeschlag) mit farbig 
beschichtetem Aluminium- Wetterschutzgitter der nur zur Lüftung bzw. zur Nachtauskühlung verwendet 
wird.  



Die großformatigen Öffnungsflügel bleiben im Tagesbetrieb geschlossen, da mittels der Lüftungsflügel 
gelüftet werden kann und die Nachtkälte als Kühlung verwendet wird. 

 
 
2. Sicherstellung des Energie-Mindeststandards von EnEV 2009 – 35 % 
 
 Für die Heizungsanlage wird ein Pellet-System vorgeschlagen, da dies wirtschaftlicher als eine 

Hackschnitzelanlage ist. Der Heizwärmebedarf wird bei ca. 45 kW liegen. Eine Holzhackschnitzelanlage 
wäre erst bei einer Abnahmeleistung ab 100 kW wirtschaftlich. Der Fachplaner für HLS und Thermische 
Bauphysik, Ing.-Büro Pfeil & Koch, Stuttgart, hat über die Berechnungen zum Wärmeschutznachweis 
ermittelt, dass aufgrund der kompakten Gebäudehülle und der geplanten Dämmstoffe der 
Wärmeschutznachweis die EnEV mit 57 % unterschreitet.  

 
Dieser Energie-Standard wird bereits ohne Berücksichtigung einer Photovoltaik-Anlage erreicht. 
Überlegt werden sollte trotzdem, ob beim Bau Vorkehrungen für eine nachträgliche Photovoltaik-Anlage 
getroffen werden sollten (Kostenaufwand von ca. 10.000 Euro, mögliche Fläche 434 m²), so dass später 
nach Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierungsmittel ein solche Anlage installiert werden 
kann. Die Stadt könnte dann entweder selbst eine Anlage bauen oder die Dachfläche an einen Investor 
bzw. für Bürger-Solarprojekt vermieten. 

 
Die Begründung für den guten Wert von 57 % unter EnEv 2009 ist der Pelletskessel, der einen 
Primärenergiefaktor von 0,2 aufweist, dadurch wird dieser sehr gute Wert erreicht. Die Nutzung von 
Biomasse in Form von Pellets stellt zudem eine nahezu CO2 neutrale Wärmeerzeugung dar.  

 
Andere regenerative Energien sind für dieses Projekt nicht wirtschaftlich, weder eine thermische 
Solaranlage, da wenig warmes Wasser benötigt wird, noch eine Erdwärmeanlage, da mit diesem 
Konzept für den Nachweis 35% unter EnEv voraussichtlich eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung erforderlich wäre. Ebenso müsste für die Wärmepumpe ein teureres 
Flächenheizsystem vorgesehen werden, um einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe gewährleisten 
zu können. 
Die Investitionskosten würden ein Vielfaches der jetzigen Investitionen betragen. 

 
Für dieses Projekt mit diesem engen Kostenrahmen ist das geplante Konzept sehr energieeffizient, 
nahezu CO2-neutral und dazu noch günstig im Invest UND im Betrieb. Zudem ist man die 
Wärmeerzeugung betreffend unabhängig von fossilen Brennstoffen und von Versorgungskonzernen. 

 
 
3. Kostenberechnung 
  
 Im Haushalt stehen bei der Investitionsnummer I 096216 insgesamt 5.800.000 € zur Verfügung. Die von 

den Drei Architekten erstellte beiliegende Kostenberechnung vom 11.01.2011, schließt mit einer 
Projektkostensumme von 5.810.619 € ab. Grundlage hierfür ist die vorliegende Entwurfsplanung (Stand 
19.11.2010) sowie die Gespräche zu Ausstattungsqualitäten & Bauherrenwünschen nach der 
Wettbewerbsphase. 

 Gegenüber der Wettbewerbsphase und dessen Projektkosten zum jetzigen festgelegten Entwurf und 
dessen Ausstattungsqualitäten, sind bisher Kosten entstanden, die sich momentan wie folgt begründen: 

  
 Benötigte schallakustische Ertüchtigungen der Räumlichkeiten 60.000 €  
 Beauftragung Optimierung Raumprogramm & Archive 15.232 € 
 Regenwassernutzungsanlage  20.747 € 
 Neue Förderanlagen Rollregale Archiv  & Bauscheinregistratur  46.410 € 
 USV Anlage (Sicherstellung Erreichbarkeit bei Stromausfällen)  12.000 € 
 Koordination Photovoltaik  5.000 € 
 Einspeisung mobiles Notstromaggregat  3.500 € 
 EIB Bus Grundsystem ( Sonnschutzanlage)  11.000 € 
 Türsprechanlagen zusätzlich im UG  6.000 € 
 Zeiterfassungsanlage  28.000 € 
 Zugangskontrollanlage  21.000 € 
 Überfallmeldeanlage im Bürgerbüro  5.000 € 
 Medientechnik ausgewählter Räume  25.000 € 
 Frei- / Belegtanzeige  2.000 € 
 Zusätzliche Datenanschlüsse  10.000 € 
 Büroausstattung 362.752 € 
 Mehrhonorar bedingt durch höhere Projektkosten 105.155 € 



 
Gemäß der beiliegenden Arbeitsliste Streich-/Sonderwunsch-/Kostenliste (Anlage 5) können hier die zu 
erwartenden Baukosten auf Grund von Streichungen gemindert werden.  

 
 
4. Bauzeitenplan 
 

Nach Beschlussfassung zur Entwurfsplanung sollen die weiteren Phasen für die Architekten sowie 
Fachplaner beauftragt werden, so dass der Bauantrag im Februar 2011 eingereicht werden kann. 
Während der Bauantragsphase sollen dann die Leistungsverzeichnisse für Rohbau und Fenster erstellt 
werden. Außerdem ist vor Baubeginn eine baufachliche Prüfung bei der Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen zu beantragen, um die Entnahme von Mitteln aus der Entwicklungsmaßnahme 
sicher zu stellen.  

 
Der Baubeginn für den 1. Bauabschnitt ist für September 2011 geplant und die Inbetriebnahme des 1. 
Bauabschnitts könnte dann im Januar 2013 erfolgen. Der Baubeginn des 2. Bauabschnitts ist für 
Februar 2013 terminiert und die Inbetriebnahme für Juni 2014. 

 
 
5. Fördermittel 
 

Der Einbau der Pellet-Heizung ist leider nicht (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bzw. bei 
der KfW nur ab 100 kW förderfähig (Stand der Recherchen 3.12.2010). Zu gegebener Zeit wird die 
Kämmerei prüfen, ob der städtische Eigenanteil über ein zinsgünstiges Darlehen nach den kommunalen 
Investitionsprogrammen bei der KfW in Frage kommt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen,  
 
1. der Entwurfsplanung des Projektes Neubau Rathaus mit folgenden Ergänzungen/Änderungen zu 

zustimmen; 
 

- Abweichung von DIN 18195 im Bereich der Eingangstüren um ein barrierefreies Gebäude (1,5 cm 
Schwelle) nach DIN 18040-1 errichten zu können; 

 
- Verzicht einer behindertengerechten Anordnung von Tür-/Fenstergriffen und Lichtschaltern; 
 
- Herstellung der Gewerbefläche (Cafè) bis zum veredelten Ausbaustandard; 
 
- Raumakustik in den Büros soll über die kostengünstigere Variante Deckensegel gelöst werden; 
 
- …; 
 
- …; 

 
2. das Architekturbüro Drei Architekten, Prof. Haag, Hafner, Strohecker – Stuttgart, mit der Erarbeitung der 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu beauftragen und die baufachliche Prüfung zu beantragen. 
 
 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
1. Planungsentwurf Stand 19.11.2010 
2. Stellplatznachweis 
3. Baubeschreibung 
4. Kostenberechnung  
5. Arbeitsliste Streich-/Sonderwunsch-/Kostenliste 
6. Fragen offene Punkte Personalrat 

























































































Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat  

 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Mielke 
Leistungsbereich: Abrechnung Entwicklungsmaßnahme 

 
 
 
  Datum, 05.01.2011  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage X/5/2011 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 11.01.2011  

Haupt- und Finanzausschuss 31.01.2011  

Stadtverordnetenversammlung 08.02.2011  

 
Treuhändervertrag mit der Nassauischen Heimstätte 
Honoraranpassung für 2011 
 

Sachdarstellung: 

Unter Hinweis auf die allgemeine Kostenentwicklung hat die Nassauische Heimstätte um Anpassung ihres 
Honorars für das Jahr 2011 um 1,2% entsprechend der Entwicklung der Bezüge im öffentlichen Dienst im 
Jahre 2010 gebeten.  
 
Stundensätze: 
 

 2010 2011 
Projektleiter pro Tagewerk 768,93 € 778,15 €
Mitarbeiter/in und Planer pro Stunde   75,24 € ..76,14 €
Technische/r Zeichner/in pro Stunde   50,83 € ..51,43 €
Kaufm. Mitarbeiter/in pro Stunde    69,00 € ..69,82 €

 
Eine Fiktivberechnung im Jahre 2010 hat ergeben, dass eine Einzelabrechnung des Projektleiters im 
Vergleich mit der Tagespauschale für die Stadt keinen wirtschaftlichen Vorteil hat. Die Fiktivberechung 
wurde den Gremien mit Vorlage X/8/2010 vom 15.01.2010 vorgelegt. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, der Honoraranpassung der Nassauischen Heimstätte zu entsprechen und die 
Tagewerkpauschale bzw. die Stundensätze für 2011 wie folgt festzulegen: 
 

 2011 
Projektleiter pro Tagewerk 778,15 €
Mitarbeiter/in und Planer pro Stunde ..76,14 €
Technische/r Zeichner/in pro Stunde ..51,43 €
Kaufm. Mitarbeiter/in pro Stunde  ..69,82 €

 
 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 



Stadt 

Neu-Anspach 
Der Magistrat  

 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Hoffmann/Kö 
Leistungsbereich: Assistenz 

 
 
 
  Datum, 24.01.2011  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung X/17/2011 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Stadtverordnetenversammlung 08.02.2011  

 
Mitteilungen des Magistrats 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Mitteilungen: 

1. Vom 31. Januar bis 14. Februar findet im Bürgerhaus eine Passivhaus-Wanderausstellung statt. Der 
Leistungsbereich Bauen, Wohnen und Umwelt hat einen Vermerk angefertigt, der diesen Mitteilungen 
beigefügt ist. 

 
2. Weiter liegt diesen Mitteilungen eine Übersicht der Gesamtumsätze der abgeschlossenen 

Kaufverträge (einschließlich Gebäudewerte) ab 1995 sowie eine Übersicht abgeschlossener 
Kaufverträge ab 1990 (im und außerhalb des Entwicklungsbereiches) bei. 

 
3. Die landesweite Informationskampagne „Richtig heizen mit Holz“ informiert in den hessischen 

Landkreisen über die gesetzliche Neuregelung für den Betrieb von holzbefeuerten Kaminöfen und 
Holzzentralheizungen. Darüber hinaus werden Tipps für den kostengünstigen Betrieb von 
Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, wie Kachelöfen oder Heizkamine, und 
holzbefeuerte Zentralheizungen ab vier Kilowatt Feuerungswärmeleistung sowie den richtigen 
Umgang mit Holzbrennstoffen gegeben. Am Mittwoch, den 16. Februar 2011 findet in Neu-Anspach, 
Bürgerhaus, Klubraum I, Gustav-Heinemann-Straße 3, 61267 Neu-Anspach, ebenfalls ein Infoabend 
statt. Beginn ist 19.00 Uhr. Die beiden Referenten Jens Thomsen vom Hessischen Forstamt Weilrod 
und Bezirksschornsteinfegermeister Rolf Schmidt aus Neu-Anspach vermitteln anschaulich Theorie 
und Praxis und stehen für Fragen zur Verfügung. Ansprechpartner ist der Forstenergieberater Jens 
Thomsen, Hessisches Forstamt Weilrod, Tel: 06083 / 913238. Weitere Infos unter: www.hero-
hessen.de und www.hessen-forst.de. 

 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 
Anlagen 
1. Vermerk des Leistungsbereiches Bauen, Wohnen und Umwelt zur Passivhaus-Wanderausstellung im 

Bürgerhaus 
2. Übersicht der Gesamtumsätze der abgeschlossenen Kaufverträge (einschließlich Gebäudewerte) ab 

1995 
3. Übersicht abgeschlossener Kaufverträge ab 1990 (im und außerhalb des Entwicklungsbereiches) 
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